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Staat un Klfch€ 1n der Bundesrepublık Deutschland

Wandlungen und HeHGTE Entwicklungstendenzen 1m Staatskirchenrecht

Die Kirchen 1n der Bundesrepublik Deutschland erfreuen sıch einer rechtlich stark
gesicherten Stellung. Das zeigt MIt aller 1Ur wünschenswerten Deutlichkeit eın Ver-
yleich mı1t der Rechtslage der Kırchen 1n unserem westlichen Nachbarland Frankreich
und TYST recht mıiıt der Sıtuation der Kırchen 1n der Deutschen Demokratischen Re-
publik und den übrigen Staaten des kommunistischen Machtbereichs. Die Rechtsstel-
lung der Kirchen 1ın der Bundesrepublik findet ıhre Normierung und Ausfaltung ın
den Kirchenartikeln des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, in den
einschlägıgen Bestimmungen der Verfassungen der deutschen Länder, 1ın Konkordaten
und Kirchenverträgen und zahlreichen Bundes- und Landesgesetzen. Auf dem Gebiet
des Staatskırchenrechts, des “VO Staat geseilzten Rechts, 1n dem der Bereich der
Beziehungen 7zwiıischen dem Staat und den Kıirchen und den übrigen kleineren Religions-
gemeinschaften yeordnet ISt; herrscht se1it dem Zusammenbruch des nationalsozialisti-
schen Staats und der Beendigung des Kırchenkampfs auts Ganze gesehen 7zwiıschen
Staat un Kırche eın deutliches beiderseitiges Bemühen Verständigung und tried-
lıche, Ja 1n vielen Fällen reundschaftliche Kooperatıon. Zwischen den einzelnen Bun-
desländern siınd dabej allerdings erhebliche Differenzierungen und Nuancıerungen
nıcht verkennen. Das zeigt 1m übrigen bereits eın Blick 1n dıe unterschiedlichen
Bestimmungen der einzelnen Landesverfassungen über die Kirchen und Religions-
gemeıinschaften. Die weıitgehende harmonische Zusammenarbeit zwiıschen Staat und
Kırche 1n der Aufbauphase der Bundesrepublik Deutschland Wr begleitet VO  3 einer
beı beiden Kiırchen festzustellenden stärkeren Betonung der kirchlichen Eıgenständig-
keit und.-Staatsunabhängigkeit. Auf Grund der Erfahrungen des Kirchenkampfs WAar
auch be] der evangelischen Kırche allenthalben eın deutliches Bestreben auf innere
Distanzierung der Kirche VO Staat unverkennbar.

Von der Staatsrechtslehre wurde diese yrößere Unabhängigkeit der Kırchen VO
Staat nıcht allgemein begrüßt. In diesem Sınn stellte 1mM Jahr 1957 der bekannte
Göttinger Staatskirchenrechtler Werner Weber VOT den Deutschen Staatsrechtslehrern
fest, da{fß ın den Jahren nach 1945 die Selbständigkeit der Kırchen innerhal der Ord-
NUNg des öftentlichen Lebens 1M Vergleich Zur Weımarer eıt bedeutend vertieft WOT-
den sel. Die staatskirchenrechtliche Lage 1n der Bundesrepublik sah Weber amals
dadurch charakterisiert, da{fß die Kirchen einerseits AaUsSs den historischen Bındungen

die Reste der 1n der Weimarer elt bestehenden staatlichen Kıiırchenhoheit entlassen,
auf der anderen Seıite aber trotzdem stärker als früher in die öftentliche Ordnung
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des politischen (JSemeinwesens hineingezogen worden selen. Maßgebliche Staatskirchen-
rechtler außerten damals die Befürchtung, da{fß dıe Kırchen infolge ihrer gestiegenen
öffentlichen Bedeutung und des Wegftalls jeglicher Staatskontrolle über den inner-
kirchlichen Bereich miıt FEinschlufß der kirchlichen Vermögensverwaltung eınen Zustand
erreicht hätten, 1n dem S1e „nıcht mehr einer staatliıchen Obrigkeıit gegenüberstehen
oder unterstehen und daß sıch Staat und Kirche nıcht mehr als klar unterscheidbare,
kommensurable Größen begegnen“

Aus heutiger Sıcht zeigt die staatskirchenrechtliche Entwicklung der VELISANSCHNCH
Jahre, daß auch der Überschwang der nach 1945 wlıedergewonnenen oder eigentlıch

erstmals voll CWONNCNCH Kirchenfreiheit, die 5S0$S „Euphorie der frühen fünfziger
Jahre“, den yrechtlichen Fundamenten des deutschen Staatskirchenrechts 1mM Grund
nıchts geändert hat Der Unterschied esteht 1Ur darın, daß, nıcht zuletzt dank der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Kirchen und Religionsgemein-
schaften 1m Bereich ihrer eigenen Angelegenheiten nunmehr frei siınd VO  e’ staatlicher
Bevormundung und jene Unabhängigkeit genjeßen, die ihnen bereits dıe Weıimarer
Reichsverfassung dem Verfassungswortlaut nach verbürgt, die ihnen aber die nach-
wirkende Tradıtion der Monarchie und dıie 1ın ıhrem Selbstbewußtsein ungebrochene
Ministerialbürokratie der Weımarer elit vorenthalten hatte. Daß die Kirchen ın der
Bundesrepublik nıcht ANK der für alle geltenden Rechtsordnung ausgebrochen sind,
sondern nach WwI1e VOT dem allgemeinen (eset7z unterstehen, zeıgte mi1t aller Deutlich-
keit die Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer 1n Franktfurt 1m Jahr 1967 die sıch,
ebenso wI1ıe dıe Marburger Tagung dieser Vereinigung 1m Jahr 1952; wiederum mMi1t
der Problematıik der rechtlichen Zuordnung VO  - Staat und Kırchen 1n der Bundes-
republik Deutschland efaßte und die be1i dieser Gelegenheıit gehaltenen Referate der
Staatsrechtslehrer Martın Heckel (Tübingen) und Alexander Holleyrbach (Freiburg/Br.)
Zanz bewußt un die Thematik stellte: 1€ Kirchen dem Grundgesetz“ ?.
Hollerbach betonte damals, daß die Verfassungshoheit des Staates ZWar „nıcht grund-
sätzlıch allumfassend“ 1m Sınn VO  ’ virtuell Omnıpotent und omnıkompetent, ohl
aber „grundsätzlich allbezüglich“ sel, insofern die integratıve Zusammenordnung aller
Wirkkräfte und Sachbereiche 1n einem raumzeitlichen Gemeinwesen ZUur Gemeinwohl-
verantwortun gehöre. Soweit die Verfassung Bestimmungen u  e  ber die Kirchen treffe,
ständen deshalb grundsätzlich auch die Religionsgemeinschaften als Lebensverbände
ım (zemeiınwesen und daher auch untler der Autorıtät der Verfassung, deren Aufgabe

sel, die rechtlichen Voraussetzungen für 1ne gute öffentliche Gesamtordnung
schaften

Vgl Werner Weber, Dıie Gegenwartslage des Staatskirchenrechts. Bericht autf der Tagung der
Deutschen Staatsrechtslehrer Marburg 17 Okt. 1952; 1n ! Veröffentlichungen der Vereinigung
der Deutschen Staatsrechtslehrer, 11 Berlin 169 und 175

Vgl Aazu die Berichte 1n : Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer,
26 (Berlin

5 Alexander Hollerbach, Dıiıe Kırchen dem Grundgesetz (s. Anm 59
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Die rechtlichen Grundlagen des Staat-Kirche-Verhältnisses
der Bundesrepublik Deutschland

Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik vewährleistet die „Ireie Kirche 1mM
freien Staat  “ ber die bloße Garantıe der freien relig1ösen Betätigungsmöglichkeit
1M Sınn der iındividuellen und verbandsmäfßßigen Religionsfreiheit hinaus sıeht die
Rechtsordnung der Bundesrepublik vielfache Möglichkeiten einer Kooperatıon des
Staates MIt den Religionsgemeinschaften, hier insbesondere mMIt den beiden großen
Kirchen, 7A01 Internationalrechtlich betrachtet gehört die Bundesrepublik Deutschland

denjenigen Staaten, die bei voller Wahrung der kirchlichen Freiheit un: nab-
hängigkeit den Kiırchen eın hohes Mal institutioneller rechtlicher Sıcherung und
kooperatıver Förderung gewähren. Die Fundamentalnormen des Staatskirchenrechts
der Bundesrepublik Deutschland biılden dabei das Grundrecht der Religionsfreiheit
(Art GG), die institutionelle Garantıe des Religionsunterrichts (Art Abs GG)
und die Kirchenartikel des s 140 des Grundgesetzes, der die hauptsächlichen
estaatskirchenrechtlichen Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung Bestand-
teilen des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland erklärt.

Die tragfähigen Kompromıisse, dıe 7zwischen den Parteıen und Gruppilerungen der
Weıimarer Nationalversammlung auf staatskirchenrechtlichem Gebiet damals gefunden
wurden, erweısen sıch auch tür die Gegenwart noch als bestandskräftig und zeitgemäß.
Dabe] dart treilıch nıcht übersehen werden, dafß auch 1in Weımar beträchtliche
Gruppen der Nationalversammlung zab, die siıch den damals 7zwischen den demo-
kratischen Parteıen gefundenen Regelungen MI1It großer Leidenschaft wıdersetzten. Es
ware trügerisch, anzunehmen, dafß das Staatskirchenrecht ırgendeinem Zeitpunkt
der HEHETECN deutschen Geschichte eın Bereich SCWESCH sel, 1n welchem ine völlige
geistige Windstille geherrscht hätte.

Das Staat-Kirche-Verhältnis der Bundesrepublik 1St durch das Grundgesetz und
die aut seiner Grundlage erfolgte Entwicklung 1m wesentlichen durch tolgende Rechts-
instıtute_gekennzeichnet: Qualifizierte, durch die Verfassung verliehene Rechts-
Jähigkeit der Kırchen und zahlreıicher anderer Religionsgemeinschaften als „KOrper-
schaften des öftentlichen Rechts“: Verfassungsrechtliche Garantıe des Religions-
unterrıchts den öftentlichen Schulen als ordentliches staatliıches Lehrfach: Bestand
der T’heologischen Fakultäten staatlichen Universıitäten; Institutionalisierte
Seelsorge bei den muilıtärischen Streitkräflen und ın den Strafanstalten; Einziehung
der VO  S den Kirchenmitgliedern ıhre Kirche entrichtenden Abgaben durch die
staatliche Finanzverwaltung 1n Form der Kiırchensteuer: Weitgehende Befreiung
kirchlicher Grundstücke VO  3 staatlichen Steuern; Vielfache Kooperation des Staats
MIt kirchlichen WwW1e miıt anderen freien Wohlfahrtsverbänden; Garantıe der Pyıvat-
schulfreiheit und weitgehende Unterstützung priıvater Schulen durch den Staat:

Schutz der Sonntage und verschiedener konfessioneller Fezertage; Beteiligung
der Religionsgemeinschaften Rundfunk- und Fernseheinrichtungen.
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Dıe FExıstenz und die Funktion dieser staatskirchenrechtlichen Institute 1St den
Kirchen ın Konkordaten und Kirchenverträgen vielfach auch vertraglich zugesichert.
Pr die Gewährleistung dieser einzelnen kirchlichen Einrichtungen auf der Grundlage
der durch dıe Ffreiheitliche Verfassung des Grundgesetzes garantierten Grund- un
Freiheitsrechte siıchert die Möglichkeit der Exıstenz eıner „Treien Kirche 1mM freien
Staat“. In ganz besonderem Ma{l gilt das VO  . dem Grundrecht der Meınungs- un
Pressefreiheit und der Existenz eines treien und keiner staatlichen Zensur unterlie-

genden kirchlichen ressewesens.

Radikaler Klimawechsel 1m Staat-Kirche-Verhältnis?

Kaum eın Bereich des gesellschaftlich-kulturellen Lebens wırd leicht und
intens1v VO  — den Wandlungen des geistigen, politischen und gesellschaftlichen Lebens
und der herrschenden Anschauungen und geistigen ewegungen ergriffen w1e€e das Ver-
ältnıs VO  $ Staat und Kirche Wıe das gesamMTE Geistesleben befindet sıch gerade auch
das vieldimensionale Feld der Beziehungen 7zwischen dem Staat und den Religions-
gemeinschaften 1in eiıner oft NUuUr VO Fachmann erkennbaren, gelegentlich aber auch
VO  s Emotionen und Leidenschaften aufgepeitschten kontinuierlichen Entwicklung.
Diese Tatsache beweıist, daß das Staatskirchenrecht, nıcht anders w1e die übrigen
Rechtsgebiete, ıne lebendige Rechtsdisziplin 1St und keineswegs ein 1n zunehmender
Verkrustung befindliches Sonderreservat, gewissermaßen ine Art juristischer Na-

tionalpark.
7Zu den dynamisierenden Kräften, die das Staatskirchenrecht der Bundesrepublik

Deutschland se1it dem Ende des 7 weıten Weltkriegs in vieler Hinsicht verändert un
fortentwickelt haben, gehören erster Stelle dıe Gerichte, VOT allem das Bundes-
verfassungsgericht, das se1it seinem spektakulären Urteil über die Fortgeltung des
Reichskonkordats (26 sich 1n zahlreichen Entscheidungen miıt Fragen des
Staatskirchenrechts befafßrt hat 7 u den oroßen Leistungen der Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts gehört VOT allem, dem Grundrecht der Religionsfreiheit
1n seiner korporatıven Ausprägung, der Kirchenfreiheit, erstmals 1ın der deutschen
Verfassungsentwicklung jene Gestalt und Bedeutung verliehen haben, die diesem
Grundrecht zukommt.

7Zu Bedenken Anlafß o1ibt dagegen ıne Tendenz 1n der Rechtsprechung anderer (56+

rıchte, die erstmals 1n dem Schulgebetsurteil des Hessischen Staatsgerichtshofs VO'

ÜT 1965 Z Ausdruck gelangte. In dieser bei der Staatsrechtslehre auf nahezu
einhellige Ablehnung vyestoßenen Entscheidung hat der Hessische Staatsgerichtshof
die Auffassung vertreten, da 1n einer Schulklasse eın Schulgebet dann nıcht geSPIO-
chen werden dürte, wWenn ıhr auch 1LUF ın Schüler angehöre, der der Veranstaltung
des Gebets AUS Gewissensgründen widerspreche. Der Staatsgerichtshof begründete
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se1n Urteil MIt der VO  w iıhm selbst entwickelten ‚rechtsschöpferischen“ These, dafß der
„negatıven" Bekenntnisfreiheit eines Schülers, dessen Recht, durch ine staatliche
Handlung nıcht CZWUNSCH werden, seıne abweichende relig1öse oder weltanschau-
lıche Haltung gegenüber Dritten offenbaren (Recht 7108 Verschweigen seiner reli-
z1Ösen Auffassung), VOT dem echt der übrigen Schüler auf Vornahme einer relig1ösen
Handlung („Dosıtive“ Religionsausübung), 7A2 D) der Veranstaltung des Schulgebets,
ein absoluter und uneingeschränkter Vorrang 7zukomme. Der entscheidende Mangel
des Schulgebetsurteils des Hessischen Staatsgerichtshofs lıegt darın, daß das Gericht
den Grundsatz der relig1ösen Toleranz völlig außer Betracht gelassen hat Auft der
Grundlage des relig1ösen Toleranzgebots, das 1ın einem relig1ös nıcht homogenen Staat
W1e der Bundesrepublik Deutschland den obersten Grundsätzen 1m Zusammen-
leben der einzelnen Bürger und VOT allem der einzelnen relıg1ösen Gruppen und (36e*
meinschaften gehört und sıch mMI1t zwingender Notwendigkeıt AaUS dem voll aktualı-
sierten Grundrecht der Religionsfreiheit erg1bt, hätte dıe Entscheidung 1 hessischen
Schulgebetstall dahingehend lauten müussen, da{(ß einem Schüler, der sıch aus Gewis-
sensgründen einem Schulgebet nıcht beteiligen wiıll, dıe Wahl geboten werden musse,
entweder 1n schweigender Niıchtbeteiligung während des Gebets im Klassenraum
verweılen oder das Klassenzimmer erSt nach Beendigung des Schulgebets betreten.
Kınzıg und allein dieses Ergebnis wırd sowohl dem Grundrecht auf Religionsfreiheit
desjen1gen Schülers, der sıch Schulgebet nıcht beteiligen will, als auch der Religions-
treiheit der übrigen Schüler, die sıch Schulgebet beteiligen, gerecht 4,

Bedeutsame Veränderungen ergaben sıch in den JTahren nach 1965 autf dem Gebiet
des Schulwesens. Grundtegend gewandelte bädagogische Anschauungen, die die Errich-
Lung orößerer, mehrfach gegliederter zentraler Schulen auch 1n ländlichen Gebieten
und damıt die Beseitigung der leinen und wenı1g gegliederten „Zwergschulen“ tor-
derten, 21n durch das 7 aweıte Vatikanische Konzil erheblich merstärktes ökumenisches
Gesamtbewußtsein der Gesellschaft, fterner säkularısierende Tendenzen und eın 1n INall-

chen relısen der Bevölkerung se1it jeher bestehendes Ressentiment das konfes-
sıonelle Schulwesen ührten einer starken polıtischen ewegung die Bekennt-
nısschule, die bis dahin 1n einer Reihe VO  w Landesverfassungen ausdrücklıch garantıiert
WAar. Innerhalb weniıger Jahre ührten 1m Zeitraum 7wischen E die Länder
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, das Saarland und Nordrhein-West-
talen die Gemeinschaftsschule Stelle der Bekenntnisschule mi1t yewi1ssen Modifh-
zıierungen 1n Bayern und Nordrhein-Westtalen als Regelschule e1in. Diese Entwick-

Zu dem Urteil des Hess. Staatsgerichtshofs und VAÄBE Schulgebetsproblematik allgemeın vgl
einzelnen Joseph TctE: Das Grundrecht der Religionsfreiheit 1n der Rechtsprechung der Gerichte der
Bundesrepublik Deutschland Berlın 274 DDas Oberverwaltungsgericht üuünster hat sıch
1n einer Entscheidung VO 28 Aprıl 1972 (Az 921/69), bisher ıcht veröftentlicht, 1n der grund-
sätzlichen Bewertung der negatıven Glaubensfreiheit der Rechtsauffassung des Hess. Staatsgerichtshofs
angeschlossen. Das Verfahren 1St gegenwärtig 1n drıitter Instanz A Bundesverwaltungsgericht anhängig.
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Jung aut dem Schulsektor annn dazu {ühren, daß 1n Zukunft dem freien Schulwesen
1n kirchlicher Trägerschaft größere Bedeutung 7zukommt als früher

Zu den Kräften, die sich in der Bundesrepublik 1mM Lauft der sechz1iger Jahre tor-
miert haben und auf ıne grundlegende Änderung des bestehenden Staat-Kirche-Ver-
hältnisses drängen, gehören neben politischen Gruppen VOL allem Vereıi-
nıgungen WwW1e die Humanistische Union, die als ıhr erkliärtes Ziel bezeichnen, die
besondere Stellung, dıe den Kirchen und Religionsgemeinschaften durch die Verfassung
un: 1in der Rechtsordnung eingeräumt iSt, beseitigen und jeden Einflufß der Kirchen
1m öftentlichen Leben und insbesondere jede Förderung relig1öser Gemeinschaften und
iıhrer Betätigung durch den Staat und seine Einrichtungen unterbinden

Auf dıeser Linıe lıegen 7R auch die dezidiert kirchenteindlichen AÄufßerungen der
Jungdemokraten, dıe bei ıhrem Bundeskongreß Ende Januar 1973 1in Duisburg ıne
„konsequente Trennung VO:  a} Kirche und Staat  «“ MIiIt dem aum verhüllten Ziel gefor-
dert haben, die kırchliche Arbeit 1n den verschiedenen Sektoren des öffentlichen Lebens
unmöglıch machen. Der Katalog der Forderungen der Jungdemokraten zeigt dabei
leicht nachweıisbare, auffallende Übereinstimmungen mı1ıt den Maßnahmen, mit denen
der Nationalsozialismus und die kommunistischen Staaten die Kirchen A dem öftent-
lıchen Leben ausgeschaltet haben Nach den durch ıne Resolution aNngCENOMMENECN For-

derungen der Jungdemokraten sind die Kırchen 1n privatrechtliche Institutionen
zuwandeln. Das staatlıche Steuereinzugsverfahren 1St abzuschaften. Der Religions-
unterricht 1St 1n ıne bloße „Religionskunde“ umzuwandeln, deren primäre Aufgabe
darın bestehen hätte, den „irrationalen Charakter VO  - Religion aufzudecken“.
Dıie Förderung kontessioneller Bildungs- und Ausbildungsstätten durch den Staat sollte
untersagt werden. Dıie zahlreichen sozial-karitatiıven Werke und Einriıchtungen, dıe
die Kirchen in treier Trägerschaft innehaben, siınd VO Staat übernehmen. Die
Theologischen Fakultäten den Unıiversıiıtäten sınd abzuschaften und dıe kirchlichen
Vertretungen in öftentlichen Entscheidungsgremien, wıe Rundtunkräten und Schulaus-
schüssen, siınd beseitigen. Dıie Konkordate MIi1t der katholischen Kirche und die
Kıirchenverträge mMI1t der evangelıschen Kirche sınd aufzukündiıgen

So wurde durch eıiınen Notenwechsel zwischen dem Stuhl und dem Land Niedersachsen
VO' DD Dez 1972 1n Abänderung eiıner Bestimmung des Niedersachsen-Konkordats VO' Jahr 1965
vereinbart, daiß 1mM Zug der niıedersächsischen Schulretorm das staatliche Konfessionsschulwesen abgelöst
werden soll. Datür werden insgesamt 18 Hauptschulen, einschlie{fßlich Orientierungsstufe, namentlich
eNANNTEN Orten „1IN kirchlicher Trägerschaft“ errichtet. Das Land Niedersachsen bernimmt für diese
Schulen dıe vollen Personalkosten.

Beispielhaft für diese Richtung das Buch des Ulmer Rechtsanwalts Erwın Fischer, Irennung VOIL

Staat und Kirche Dıie Gefährdung der Religionsfreiheit 1n der Bundesrepublik (Frankfurt, Berlin
“1971) Wıe Oswald VO: Nell-Breuning 1n einer Rezension des Buchs bemerkt hat, 1sSt tür Fischer die
Religion „1mM Grunde aller objektiven Realıität bar  f In diesem 1nn verstehe Fischer enn auch das
Grundgesetz tfür dıe Bundesrepublık Deutschland. Vgl \ DE Nell-Breuning, 1n Theologıe und Philo-
sophie, 4 / (1972) 5Ll

Vgl Frankfurter Allgemeine Zeıtung n 1973 Nr. 7> Dıie Welt V, F7 Nr 2 9
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Wer die Geschichte des Liberalismus der Kulturkampfzeit und des Jahrhunderts
kennt, weißß, daß sıch der Katalog der Resolution der Jungdemokraten nıcht durch
geist1ge Originalıtät auszeichnet. Im übrigen gehen diese Forderungen VO  «} einem
Jängst überholten Staats- und Gesellschaftsverständnis AausSs und verkennen, daß der
moderne Staat ine Gruppengesellschaft VOrauSssetZtL, die dem Staat ZUur Pflicht
macht, alle Zelst1g bedeutsamen Gruppilerungen innerhal der Gesellschaft Öördern.
So vertfehlt ware, ähnlichen Resolutionen Gruppen eın großes Gewicht
beizumessen, unangebracht ware gleichzeitig, diese Strömungen ignorileren.
Wıe Ulrich Scheuner einmal emerkt hat, wırd immer richtig se1n, 1n ine geistige
Auseinandersetzung MIt Gruppen un Strömungen einzutreten, die bestehendes
Staat-Kirche-Verhältnis negieren uch NSCIC, eın Optimum Freiheit garantierende
rechtsstaatliche Demokratie des Grundgesetzes mufß ıhre Berechtigung und geistige
Überlegenheit gegenüber den S1Ee grundsätzlich negierenden Kräften immer wieder
VO Beweiıs stellen. Ebenso ann auch das Staat-Kirche-Verhältnis der
Bundesrepublik Deutschland nıcht MIL1t eın historischen Argumenten und Rechtstiteln
gerechtfertigt und verteidigt werden. Es MUu vielmehr seıne Übereinstimmung miıt
der treiheitlichen Grundordnung der Bundesrepublik und seine reilich LLUT —

nähernd optimale Rıchtigkeit ımmer wıeder VO  - als VO  w} der jeweiligen eıit
gefordert aufzeigen.

ıne Gesamtbeurteilung der Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses der Bun-
desrepublik Deutschland 1im Zeıitraum VO FEnde des Zweıten Weltkriegs bıs ZUrr

Gegenwart ergibt, da{fß WAar die verhältnismäßig problemlose Ära der frühen fünf-
zıger Jahre Ende 1St und die Weıimarer eıt kennt daftür parallele Er-
scheinungen milıtant kirchenfeindliche Kräfte, Gruppierungen und Einflüsse, die
sıch auch politisch artiıkulieren beginnen, wieder stärker hervortreten. Diese Kräfte
vermögen aber die tragenden yrechtlichen Fundamente uUuNseTeTr Staatskirchenrechts-
ordnung ebensowenig verändern, W 1e diıes dıe „staatskırchenrechtliche Euphorie“
der Nachkriegszeit bewirken konnte. Die Entwicklung des Staatskirchenrechts der
Bundesrepublik Deutschland &1Dt auch während der Jüngstvergangenen Jahre, sSOWeıt
ersichtlich, keine Anhaltspunkte dafür her, da{(ß sıch das „staatskirchenrechtliche Kliıima“
1n der Bundesrepublik Deutschland „radıikal gewandelrt“ habe und dafß sıch 1n NST-
zunehmender Weiıse die Tendenzen A ZUEF konsequenten Trennung VO  e} Staat und
Kırche“ verstärkt haben

Ulrich Scheuner, Dıie Kirche 1m kularen Staat, 1n : Im Lichte der Reformation. Jahrbuch des
Evangelischen Bundes, (Göttingen 23

‚  ü Diese Auffassung VOTrTLFATt Christoph Link, Ordinarius tür Kirchenrecht der Evangelisch-Theolo-
yischen Fakultät der Universität VWıen, 1n einem Reterat be1 der Jahrestagung der Görres-Gesellschaft
In Wıen Okt. 1972 Der Wortlaut des Reterats erscheint demnächst in der Reihe „Rechts- un!:
Staatswissenschaftliche Veröfftentlichungen der Görres-Gesellscha }“ 1mM Verlag Schöningh, Paderborn.
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Dıie Kirche ein Verband un anderen Verbänden?

Der moderne freiheitlich-demokratische Staat 1St bestimmt durch dıe Exıstenz zahl-
reicher Verbände, Vereinigungen und Gruppen Diese betrachten als ıhr erklärtes
un legıtimes Ziel, iıhre jeweıligen speziellen, nıcht selten sehr partikulären und egO1-
stischen Interessen in der Oftentlichkeit und bis 1n das Parlament hinein Z Geltung

bringen. Nach der Modellvorstellung, die die Staatslehre des 19 Jahrhunderts
beherrscht hat, estand das Staatswesen Aaus dem „alle hoheitliche Herrschafts-
UuN politische Entscheidungsgewalt monopolisierenden Staat“, der sıch in seiınen Be-
hörden, Organen und Beamten verkörperte, auf der einen un der „unpolitischen
bürgerlichen Gesellschafl als Inbegriff der der Staatsgewalt unterworfenen Privat-
personen“” auf der anderen Seite 1 Dieses staatsrechtliche Klischee 1St VO  w der heutigen
Staatslehre längst aufgegeben. Es entsprach auch für das 19 Jahrhundert weiıthin
nıcht der Wirklichkeit. Dıie moderne Demokratie braucht die Verbände als politisch
agiıerende Gruppen Das oilt Zanz besonders VO  w} den politischen Parteıen, ohne dıe
die freiheitliche moderne Demokratie nıcht gedacht werden annn Die Exıstenz un
das Betätigungsrecht der politischen Parteıen und yleiches oılt VO  - den dıe Arbeits-
und Wiırtschaftsbedingungen bestimmenden Tarıfparteien sind 1m Grundgesetz
zentraler Stelle garantıert (Art 7E und Art. Abs GG)

Für den modernen pluralıstischen Staat,; der AYAQ)  } sıch AUS über keine relig1öse oder
weltanschauliche Grundlage verfügt, sondern VO  w} Verfassung SCn relig1öser
Neutralität verpflichtet 1St, sınd auch die Kirchen, denen mehr als 0/9 der Bevöl-
kerung der Bundesrepublik angehören, iInsoweıt SLe gesellschaflliche Gebilde sind,
soz10logisch betrachtet, Verbände und Träger bestimmter 1n der Gesellschaft lebendiger
Anschauungen. Ihrer Aufgabenstellung und ihrem Wesen nach unterscheiden sıch dıe
Kirchen und Religionsgemeinschaften aber ın bedeutsamer Hinsıcht VO  } den übrigen
Verbänden und Interessengruppen, dafß das auch der moderne und religiös-neutrale
Staat nıcht übersehen kann 11

Dıie Bedeutung der Kırchen aut dem Gebiet der Erziehung und Bildung und auf
dem Feld der sozial-karitativen Dienste und ihr das kulturelle Leben unseres Landes

10 Vgl Ernst-Woltgang Böckenförde, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung 1m 19 Jahr-
hundert. Zeitgebundene Fragestellungen nd Leitbilder (Berlin 33

1 In diesem Zusammenhang 1St VO' Bedeutung, 1afß auch Bundeskanzler Wılly Brandt 1n seiner
Regierungserklärung 15 Januar 1973 dıe Lesondere Stellung der Kirchen innerhalb der Gruppen
und Verbände der Gesellschaft hervorgehoben hat. ber die Kırchen erklärte der Bundeskanzler: „Wır
betrachten S16 ıcht ql eıne Gruppe unfifer den vielen der pluralistischen Gesellscha f} und wollen ıhren
Repräasentanten darum auch ıcht als Vertretern bloßer Gruppeninteressen begegnen. Wır meıinen 1m
Gegenteıl;, da{ß ıe Kirchen 1n iıhrer notwendıgen geistigen Wirkung stärker sınd, jJe unabhängiger
S1C sich berkommenen sozialen der parteilichen Bindungen machen. Im Zeichen deutscher Freiheit
wünschen WIr die Partnerschaft.“ Vgl Deutscher Bundestag, Wahlperiode, Sıtzung A 18 Januar
1973, Stenographischer Bericht, 153 CD Zur staatsrechtlichen Problematik vgl Wi;ilhelm Kewenig,
Das Grundgesetz und die staatlıche Förderung der Religionsgemeinsdxg.flen‚ 1n ! Essener Gespräche ZU
Thema Staat un: Kirche, (Münster
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in Vergangenheit und 1n der Gegenwart 1n vieler Hinsıicht ma{ißgeblich bestimmendes
Wirken sind auch VO Staat anerkannt. Die Offtentlichkeitsbedeutung der Kirchen
gelangt verfassungsrechtlich nıcht zuletzt dadurch Zu Ausdruck, da{fß das Grund-
ZESETZ ıhnen 1m Einklang mi1t der deutschen verfassungsrechtlichen Tradıtion einen
besonderen öftentlich-rechtlichen Status 7zuerkennt. Das Grundgesetz konstituiert nıcht
eın Staatswesen, das der Religion und der relıg1ösen Betätigung der Bürger M1t der
Einstellung einer abwehrenden, abwertenden und negatıven Indifterenz begegnet.
Wer ine derartiıge Einstellung gegenüber der Religion und der Aktualisierung der
relig1ösen Freiheitsrechte AUS dem Grundgesetz herauslesen will, tragt in Wirklichkeit
seine eigene Interpretation gewaltsam 1n das Grundgesetz hinein 12. Weil der Staat
der Bundesrepublik Deutschland kein eigenes ethisches und weltanschauliches Funda-

besitzt, MU allen geistigen Kräfien, dıe 1n der Gesellscha ft ex1istent sınd, Raum
geben un Sie sıch enttfalten lassen. Es würde ıne verfassungswidrige Diskriminierung
der Kirchen und ihrer Einrichtungen und der Religion überhaupt bedeuten, WEeNN

der Staat dıe Kirchen, denen dıe sroße Mehrheit der Bürger angehört und deren
Lehren nach eınem Wort des Bundesverfassungsgerichts „grofße Teile des Volkes die
Maißstäbe für iıhr sittliıches Verhalten entnehmen“ 1 1n seiner Vertassung 1gnorıeren
würde.

FEın relig1ös neutraler, freiheitlicher und menschenwürdiger Staat darf WAar den
Glauben seiner Bürger nıcht bewerten, F MUu aber die Religion als solche und ihre
Ausübung seinen besonderen grundrechtlichen Schutz stellen. Deshalb kannn
auch VOT der Exıstenz der durch e1n gemeinsames relig1öses Bekenntnis, durch die
Aktualisierung des Grundrechts der Religionsfreiheit 1n seiner korporatıven FErschei-
nungsform, konstituilerten Religionsgemeinschaften die ugen nıcht verschließen. Auch
WEeNnNn der Staat sıch über den Wahrheitsgehalt der Lehren der einzelnen Kirchen un
Religionsgemeinschaften kein wertendes Urteil bılden ann und darf, 1St für ihn
eintach iıne empirische Tatsache, da{fß große Teile der Bevölkerung 1ın der Religion
und durch die Vermittlung der Kirchen 1NC AÄAntwort auf die ewıgen Menschheitsiragen
nach dem Sınn der Welt, des siıttlichen Strebens und des Menschenlebens überhaupt
suchen und Wıe Ulrich Scheuner dieser Prage ausgerührt hat, ECEIMAS
heute allein noch die Kirche über ihre bloß so7zjiale und karıtatıve Funktion hinaus
und 1im Unterschied den zahlreichen, aut partıkuläre Interessen und Bedürfnisse
gerichteten übrigen Verbänden und Einrichtungen, den Blick aut den anzen Menschen,
die Tiefe und Würde seiner humanen Exıistenz öffnen. Sie EIMAaS durch ihre Seel-

gyerade hier einen entscheidenden Dienst leisten, weıl diese Sıcht in unserer

Gesellschaft (0)88 verstellt wiırd. Di1e moderne materıialıstische und rationalistische Eın-
stellung des heutigen Wohlfahrtsstaats hat dazu geführt, da{flß der Mensch 1Ur noch

12 Diese Tendenz bel Erwın Fischer, Irennung VO Staat Uun: Kırche (s Anm 6), 166 (
177 e 260 f 289

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd 6? 4235
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in Teilbereichen erfaßt wird, als Staatsbürger, Konsument und Glied wirtschaftlicher
Abläufe. AAn der Wahrung des Menschlichen“ in HSEL Gesellschaft ann auch VO

relig1ös-neutralen Staat jene Aufgabe der Religion erblickt werden, die ıhre besondere
Stellung begründet und auch 1in der Ausgestaltung des Verhältnisses VO  w} Staat und
Kirche AD Austrag kommen soll Von hier A2US äßt sıch 1ın einem tieferen Sınn be-
gründen, weshalb den Kırchen iıne Aufgabe und ıne Stellung 1mM öffentlichen Bereich
zukommt, die die besondere Anerkennung der Kirchen durch den Staat auch und
gerade in der Verfassung rechtfertigt 1: Miıt Recht betont Paul Mikat, daß 1m Interesse
der Herstellung eines dauerhaften Konsenses zwiıischen dem Staat und der Kirche auch
koordinationsrechtliche Bestrebungen, die Bestrebungen, jeweils vertraglichen
Absprachen 1n der orm VO  3 Konkordaten und Kırchenverträgen zwischen Staat
und Kirche kommen, einen „NECUCH hohen Wert“ erhalten 1

Der Religionsunterricht

Der Religionsunterricht, WI1e 1in Art. des Grundgesetzes den Religionsgemein-
schaften institutionell garantıert ISt, enthält brennpunktartig einen beträchtlichen Teıil
der Probleme, die das Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig
kennzeichnen. Für die meılsten Menschen 1St der Religionsunterricht, WwW1e der aınzer
Religionspädagoge (GJünter Stachel hervorhebt, die einzige Stelle 1n ihrem Leben,
der S1e der Institution Kirche begegnen und bei der 1m Gegensatz eLtwa ZU Anhören
einer Predigt ıhre Reaktion möglich oder Za gefordert ıst 1 In seiınem staatskir-
chenrechtlichen Bestand 1St der Religionsunterricht VO  - aufßen geringeren Anfechtungen
auSgesetzZt als andere Einrichtungen unseTes Staat-Kirche-Verhältnisses. Das erklärt
sıch VOTr allem AaUuS seiner starken Verankerung als institutionelle (Jarantıe ım Grund-
vyechtsteil der Verfassung. Nur wenıge EXtIreME Juristen wollen den Religionsunterricht
1m Rahmen des Grundgesetzes als „Ausnahmeerscheinung“ bzw als „Fremdkörper“
deklarieren 1 Wıe der Vertassungsrechtler Ernst Friesenhahn erklärt, liegen die Pro-
bleme des Religionsunterrichts 1mM Augenblick wenıger auf der verfassungsrechtlichen
Ebene als vielmehr 1in der Aufgabe, den Religionsunterricht gestalten, dafß

Vgl azu die Ausführungen be; Ulrich Scheuner, Dıie rechtliche Stellung der Kırchen 1n der Ent-
wicklung VO  =) Staat un Gesellschaft, 1n ! Militärseelsorge. Zeitschrift des Katholischen Militärbischots-

(Bonn), Dezember 2028 ferner Wılhelm Keweniıg (s. Anm 14 23
15 Paul Miıkat, Nachkonziliare Überlegungen ZU gewandelten Verhältnis VO: Staat un!: Kirche, 1in

Militärseelsorge, Dezember 225
Vgl Kann sich der Religionsunterricht regenerijeren? Eın Gespräch MmMi1t Günter Stachel, 1N * Herder-

Korrespondenz 26 (1972) 591
So Erwın Fischer, Trennung VO' Staat und Kıiırche (s. Anm 6), 254 Einen „Fremdkörper“

Verfassungsgefüge des Grundgesetzes den Relıgionsunterricht auch Ernst Mahrenholz, Die
Kirchen 1n der Gesellschaf* der Bundesrepublik (Hannover “1972) 132
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den Anforderungen der modernen Pädagogik entspricht und für die Schüler wieder
attraktıv wiıird 1:

Nach Art Abs 1St der Religionsunterricht 1n den öffentlichen Schulen MIt
Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen „ordentliches Lehrfach“. Das bedeutet, daß

Rahmen der Unterrichtsgestaltung als Pflichtfach MI1t eıner ANSCMESSCHCNHN Stun-
denzahl und 1n ANSCINECSSCIHCI Lage 1im Unterrichtsganzen erteilt werden mMu egen-
über anderen Pflichtfächern dart nıcht gleichheitswidrig diskriminiert werden. Der
Religionsunterricht als staatliches ordentliches Lehrfach wıird „unbeschadet des staatli-
chen Autsichtsrechts“ 1n Übereinstimmung mi1t den Grundsätzen der Religionsgemein-
cchaften erteilt. Damıt 1St klargestellt, da 1m Eıinklang mMI1It dem jeweiligen theo-
logischen Selbstverständnis der einzelnen Religionsgemeinschaften über ıhre dogma-
tischen Grundlagen und über ihre Haltung ZUT Welt erteilt werden mu{l Die Kiırchen
zönnen dıe Befugnis TL Erteilung des Religionsunterrichts VO  e einem besonderen
kirchlichen Lehrauftrag Miıss10 canonıca oder Vocatıo) abhängig machen. Wıe das
Verwaltungsgericht Aachen Juni 1972 ın einer rechtskräftigen Entscheidung
testgestellt hat, unterliegt der Entzug der Miıssı1o0 canonıca durch den zuständıgen
Diözesanbischof als eın innerkirchliche Ma{fßnahme keiner Nachprütfung durch Aat-
lıche Gerichte 1

Miıt der staatskirchenrechtlichen Problematik, die der Religionsunterricht heute auf-
wirft, befaßt sıch ıne „Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche 1n Deutsch-
and verfassungsrechtlichen Fra__gen des Religionsunterrichts“ N{ Juli I9 die
auf einer gutachtlichen Außerung einer VO Rat der EKD eingesetzten Kommuission
tür Fragen des Religionsunterrichts beruht. Die Stellungnahme wendet sıch nachdrück-
lıch ein Verfassungsverständnis, das 1n der Garantıe des Religionsunterrichts
einen „Fremdkörper“ 1mM Verfassungsgefüge erblicken 111 Die staatsrechtliche Bedeu-

dieses Dokuments beruht VOTLT allem darin, daß hier die Verfassungsgarantie des
Religionsunterrichts in Art Abs ın Zusammenhang mMit dem Grundrecht der
Religionsfreiheit des Art gesehen wird. Wıe die Stellungnahme ausführt, faßt
Art G' einen modernen pluralistischen Staat 1NsSs Auge, der den einzelnen und den
weltanschaulichen Gruppen iıne freie Entfaltung ihrer Anschauungen WI1e auch iıne
ungehinderte Betätigung ihrer ylaubens- oder weltanschauungsmäßigen Überzeugung
eröftnet. Der Staat verbindet sıch Mi1t keiner glaubensmäßigen oder weltanschaulichen
Auffassung. Er nımmt ihnen gegenüber vielmehr ine offene und tolerante Stellung
ein, die Haltung der veligiösen Neutralität, die jedoch nıcht Wertindifferenz oder
negatıve Gleichgültigkeit gegenüber den ın der Bevölkerung ebenden religiösen An-
schanungen bedeutet. Entsprechend der Rolle der soz1alen Gruppen und Verbände

18 Darüber eingehen Ernst Friesenhahn, Religionsunterricht un: Verfassung, 1n ! Essener Gespräche
ZU: IThema Staat und Kirche, (Münster

Verwaltungsgericht Aachen, Urteil An Junı 1972 (Az 594/71); das Urteil 1St rechtskräftig;
bisher ıcht veröftentlicht.
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in der modernen Gesellschaft richtet die Stellungnahme den Staat die Erwartung,
daß auch 1m Bereich der weltanschaulichen Fragen ıne Mitwirkung der dort
bestehenden Gruppen und Gemeinschaften be1 der Bewältigung gesellschaftlicher Autf-
gyaben eröffnet und diesen Kräften einen ANSEMESSCHEN Raum 1mM öftentlichen Leben
gewährt. Dazu gehört, W1e die Stellungnahme des Rates der EKD betont, auch der
Bereich des öffentlichen Bildungswesens. Erblickt 3863  ; M1t der Stellungnahme des
Rates der EKD 1n der institutionellen Sicherung des Religionsunterrichts 1n Art
Abs zutreftend ıne verfassungsrechtliche Ausprägung der Religionsfreiheit
der Eltern, die ein echt auch auf die yeligiöse Erziehung ıhrer Kinder haben, wırd
deutlich, da{ß dıe Garantıe des Religionsunterrichts 1m Grundgesetz nıcht einen Rest-
estand oder einen Fremdkörper ım Verhältnis VO  > Staat und Religionsgemeinschaften
darstellt. Der Religionsunterricht 1St dann vielmehr ein „begrenztes un begründetes
Mafß Kooperatıon zwischen dem Staat und den 1n der Bevölkerung lebendigen
Anschauungen“ A

Das Verfassungsrecht beläßt den Kirchen ZUrr religionspädagogischen und theologi-
schen inhaltlıchen Ausgestaltung des Religionsunterrichts weitestgehenden Spielraum.
Das gilt auch für ine verfassungsmäfßige iınhaltliche Fortinterpretation der Vertfas-
sungsgarantıe unter veränderten schulischen Bedingungen. Letztlich wird VO  =) der
Entscheidung der Kirchen abhängen, ob A der Religionsunterricht 1in der Sekundar-
stutfe ‚RI eın eigenes zusätzliches Aufgabenteld bleiben oder iın eıiınen Pflichtbereich
einbezogen werden soll

Ferner bedarf auch die staatskirchenrechtliche Entscheidung darüber, ob der Reli-
gionsunterricht, der bısher nach Kontessionen erteilt wird, ın bestimmten
Fällen, Klassen oder Schulstuten Sanz oder teilweise auf interkonfessioneller Basıs
erteilt werden soll,; der ausdrücklichen Zustimmung der betreftenden Kırchen, d.h
der zuständıgen Kirchenleitungen und kırchlichen Oberbehörden. Wollte der Staat.
der VO  —$ Verfassung 24 selbst keine religiöse oder weltanschauliche Grundlage
besitzt, VO  ' sıch Aaus eınen interkonfessionellen oder „kooperativ-konfessionellen“
Religionsunterricht veranstalten un damıt 1mM Sınn einer Bildung einer „drıtten KOon-
fession“ tätıg werden, würde damıt 1n schwerwiegender Weıse dıe Glaubensfreiheit
der betreftenden Kirchen verletzen und 1ın den dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht
unterliegenden kircheninternen Bereich eingreifen.

In der Unterrichtsverwaltung dart der Religionsunterricht, wıe bereits bemerkt, pCcHCHN-
über anderen Pflichtfächern nıcht diskriminiert werden. Das MUu auch im Hinblick aut
dıe Möglichkeit einer versetzungserheblichen Notengebung gelten. In dieser Hinsicht 1st
die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts üunster abzulehnen, das im Gegensatz ZU

Vgl azu 1mM einzelnen: Gutachtliche Aufßerung verfassungsrechtlichen Fragen des Religions-
unterrichts. Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche 1n Deutschland verfassungsrechtlichen
Fragen des Religionsunterrichtes VO' Julı 1971 1in ? Die evangelische Kirche Uun! dıe Bildungspla-

Eıine Dokumentation, hrsg. VO  3 der Kırchenkanzlei der Evangelischen Kırche iın Deutschland,
Hannover-Herrenhausen (Gütersloh 119
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der 1in den meısten Bundesländern herrschenden Praxıs entschieden hat, da{fß der
Religionsnote ine Versetzungserheblichkeit nıcht zukommen dürfe Das Gericht be-
gründete Se1INeE Entscheidung 1m wesentlichen damıt, da{fß siıch beim Religionsunter-
richt dıe Vermittlung VO  - Glaubenslehren handle und ine glaubensmäßige Hal-
(ung VO relig1ös-neutralen Staat nıcht benotet werden dürte c Diese Entscheidung
des Oberverwaltungsgerichts unster verkennt, da der Religionsunterricht, ebenso
W1€e das Fach Theologie den Unıiversiıtäten und ıne Reihe anderer gelstesw1ssen-
.chaftlicher Fächer eın wiıssenschaftliches oder 1n der Primarstufe jedenfalls eın
wissenschaftsorientiertes Lehrfach darstellt, be] dem nıcht die innere Einstellung,
sondern das Wıssen und die schulischen Leistungen der Schüler ım Fach „Religions-
lehre“ bewertet werden.

Gegenüber den Lehrern anderer Fächer, bei denen iıne Abmeldemöglichkeit nıcht
besteht, 1St die Stellung des Religionslehrers zweiıtellos erschwert. Wıe (jJünter Stachel
schreıibt, beginnt die Aufgabe der Religionslehrer schon ohne zusätzliche kırchenkri-
tiısche Postulate derart anspruchsvoll werden, da{fß eigentlich 1LUFr die Allerbesten
ıhr gewachsen sind. Die Erfahrung ze1ge, da{fß der Unterricht 1Ur dort gelinge, be-
sonders qualifizierte Lehrkräfte Werk seien A Die rechtliche Ausgestaltung der
Abmeldemöglichkeit VO Religionsunterricht, dıie 1in der Mehrzahl der Bundesländer
MI1t dem Erreichen der relig1ösen Mündigkeit nach Vollendung des Lebensjahrs
besteht, MUu: 1ın der Weiıse erfolgen, dafß ine kollektive mißbräuchliche Inanspruch-
nahme der Abmeldemöglichkeit s AUs Gewissensgründen“ durch provokative und kol-
ektive Beeinflussungsmaßnahmen Dritter und mißbräuchliche Inanspruchnahme des
Grundrechts möglichst unterbunden wiırd. Im übrigen scheinen die Abmeldungen VOIN

Religionsunterricht nach einer gew1ssen Hochkonjunktur das Jahr 1969/1970 W16e-
der 1m Abklingen begriffen se1in. Eınem Mißbrauch der Abmeldemöglichkeit VO

Religionsunterricht ann Dn dadurch begegnet werden, da{ß die Abmeldung LLUTr 1n
schriftlicher OrMmM und persönlich beim Leiter der betreffenden Schule erfolgen annn
Auch nach dem Erreichen des Lebensjahrs unterliegt der Schüler noch dem Erzie-
hungsrecht und damıiırt auch dem relig1ösen Erziehungsrecht seiner Eltern. Es bestehen
eshalb keine verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen, dafß die Schule VO  e} dem Schü-
ler, der 1mM Begriff ISt, sıch VO Religionsunterricht abzumelden, einen schri#lichen
Nachweis darüber verlangt, da{ß die Eltern über diesen Schritt des betreffenden Schü-
ers informiert siınd. Schließlich dürften 1im Interesse einer pädagogisch sinnvollen
Gewährleistung des ordentlichen Lehrfachs „Religionsunterricht“ und ZUr Verhinde-
rung grober mißbräuchlicher Ausnutzung der Abmeldemöglichkeit durch Kollektiv-
oder Spontanabmeldungen auch eine Regelung keine durchgreifenden verfas-
sungsrechtlichen Bedenken bestehen, nach der ine Abmeldung VO Religionsunterricht
jeweıils LUr Z.Uu Begınn eınes Schuljahrs oder eines Schulhalbjahrs zulässig 1St

21 Oberverwaltungsgericht Münster, Urteil 15 Junı 1971 (Az , bisher iıcht VeOer-
öffentlicht: das Vertahren i1St gegenwärtig 1n dritter Instanz e1m Bundesverwaltungsgericht anhängig.

Günter Stachel (s. Anm 16), 591
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Die Kirchensteuer

Die staatskirchenrechtliche und theologische Legitimität des kırchlichen DBesteue-
rungsrechts, das im Verlauf der etzten Jahrzehnte 1n der Bundesrepublik Deutschland

hoher juristischer Perfektion entwickelt worden 1St, ıldete 1n Kreisen VO  3 Juri-
sten und Theologen häufig den Gegenstand lebhafter Lrörterungen. In der Oftent-
ichkeit richteten sıch die Kirchensteuer gelegentlich Angrifte, die VO  =) eiıner
deutlich erkennbaren kirchenfeindlichen Einstellung 10 Das oılt insbe-
sondere von einıgen Blättern der Magazın- und iıllustrierten Massenpresse. Die Gründe
hierfür siınd leicht erklärlich. Das Bundesverfassungsgericht hat bekanntlich einma|
bemerkt, dafß die verfassungsrechtliche Verankerung des den Kirchen über iıhre Miıt-
glieder verliehenen Besteuerungsrechts und die dadurch bewirkte erhöhte rechtliche
Bestandskraft der Kırchensteuer VO  3 den Vätern der Weimarer Reichsverfassung
gerade „angesichts gew1sser kirchenteindlicher Bestrebungen“ VOLTSCHOIMNIMMEN worden
1St Z Zahlreiche Gerichte, VOT allem auch das Bundesverfassungsgericht, haben sıch
während der sechzıiger Jahre mi1t Kirchensteuerfragen befafßt. Die gerichtliche Prüfung
der umstrıttenen Bestimmungen hat ergeben, da{fß die staatsrechtliche Legıitimität der
Kırchensteuer unangreitbar 1St A Lediglich 1n Randbereichen hat das Bundesvertas-
sungsgericht ein1ıge Korrekturen VOITSCHOMMIMEN und 7z. B dıe Heranzıehung Juristi-
scher Personen ZUuUr Kirchensteuer, W1€e S1e 1mM badischen Ortskirchensteuergesetz AUS

dem Jahr 1927 vorgesehen War, für verfassungswidrig erklärt. Der tragende Grund-
SatZ, den das Bundesverfassungsgericht 1n seiner Rechtsprechung entwickelt hat,
lautet, dafß Personen, die eıner steuerberechtigten Kirche oder Religionsgemeinschaft
nıcht angehören, VO  w den Kirchen 7E Kirchensteuer nıcht herangezogen werden dür-
ten Aus diıesem Grund hat das Gericht be1 glaubensverschiedenen Ehen dıe Besteue-
rung w1e auch die Haftung des nıcht kirchenangehörigen Ehegatten für verfassungs-
wıdrig erklärt. Die grundsätzliche verfassungsrechtliche Legitimität des Besteuerungs-
rechts der Kirchen gegenüber iıhren Mitgliedern wurde dagegen 1n der Rechtsprechung
nıemals 1n Zweitel SCZOSCN.

Die( Staatslehre, dıe den freiheitlich-demokratischen Staat als rechrtlich Vel-

taßte Gruppengesellschaft begreift, ze1ıgt, dafß die Art und Weiıse der Finanzıerung der
zahlreıichen, sıch weıt 1n den pädagogischen, sozial-karitativen und den sozi0-kultu-
rellen Bereich hinein erstreckenden hirchlichen Aufgaben muittels der Kirchensteuer
durchaus dem Charakter des modernen, wertoftenen Staates entspricht ®5 Wer die

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 19 253
Vgl Aazu Wolfgang Rüfner, Zur Frage der Verfassungsmäfßigkeit der Kirchensteuer, 1! Neue

Juristische Wochenschrif 1971; 15 fl 9 Ulrich Scheuner, Kırchensteuer und Verfassung, 1N : Zeitschrift
tür Rechtspolitik 1969, 195 Die rechtlichen Probleme des Kirchenlohnsteuerabzugs werden e1N-
gehend behandelt 1n ! xel Frhr. V, Campenhausen, Theodor Maunz, Ulrich Scheuner, Herbert Schol-
tissek, Die Mıtwirkung der Arbeitgeber bei der Erhebung der Kirchensteuer. Vıer Rechtsgutachten ZUrr

rage ihrer Verfassungsmäßigkeit Berlin Il Staatskirchenrechtliche Abhandlungen, Z
Vgl azu die Ausführungen bei Wi;ilhelm Kewen1g, Das Grundgesetz und die staatliche Förderung

der Religionsgemeinschaften (s Anm 11), 75
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Meınung FÜr die Kırchensteuer SsCc1 ein Relikt AUS der eıit der trüheren Staats-
kirchenhoheit bzw der Ara Verbindung VO  } „ Ihron und Altar verkennt
das Wesen der Kirchensteuer und bewegt sich veralteten Denkkategorien

Die Kirchensteuer 1ST vielmehr, WIC der Bericht Aufgaben der Kıiırche Staat und
Gesellschaft“ der Sachkommission der GemeLiLnsamen Synode der Bıstuüumer der
Bundesrepubliık Deutschland betont be1 nüchterner und un vVOLCINSCHOMMCNCFQ Be-
trachtung gerade diejenıge Oorm der Fınanzıerung der Bıirchlichen Aufgaben, dıie allen
übrıgen enkbaren Finanzierungsmodellen überlegen ıSE Hıeraus erklärt sıch daß
MNan Ländern denen daftür die Voraussetzungen bestehen oder geschaffen WEeOI-

den können, WI1IC der Schweiz, Dänemark Finnland und Schweden, die Kirchen-
steuer während der etzten Jahre eingeführt hat oder plant S1IC einzutühren. Gegenüber
allen Unkenrufen, die sıch zumal innerkirchlichen Raum wieder diıe
Kirchensteuer erheben, 1ST testzustellen da{ß SIC allen enkbaren und praktisch
möglichen Fınanzıerungsarten kirchlicher Aufgaben SsCch ihres eftektiven soz1al SCc-
rechten, alle Steuerpflichtigen lückenlos erfassenden, geringstmöglichen Verwaltungs-
autwand erfordernden, psychologisch optimal angepafßsten und das Steuergeheimni1s
selbst gegenüber dem CISCHNECN Ptarrer wahrenden Charakters durchaus 1ST

auch für dıe Zukunft 111e tragfähige Basıs des kirchlichen Fiınanzwesens abzugeben
Häufig wırd bei der Diskussion über die Kirchensteuer völlig übersehen, da{ß

sıch hier 1Ne ıhrem Wesen nach hiychliche Abgabe handelt die Kanon 1496
des Gesetzbuchs der Katholischen Kırche (Codex Iurıs Canon1Cc1) ausdrücklich VOT-

gesehen 1ST Zur Kirchensteuer technischen Sınn werden die ursprünglich kirchlichen
Beitrage erst adurch da{fß der Staat durch Finanzverwaltung Unterstüt-
ZUNg ZUuUr Ermittlung, Einziehung und ertorderlichentalls auch ZUuUr Beitreibung der
Von den Kıirchen testgesetzten Abgaben gewährt?? Das Bundesverfassungsgericht
bezeichnet deshalb dıe Kirchensteuer Recht als „SEMCINSAME Angelegenheit VO  3

Staat un Kirche
Es entbehrt Grund der Logık WeNn innerkirchlichen Raum und grotesker-

gelegentlıch 1032428 VO  e} Theologen die Beamte desselben Staates sind dıe Kır-
chensteuer den Bereıich des theologisch Illegitimen VCI WIECSEN und Art
Teufelswerk deklariert wırd CINZ1S und allein AUS dem Grund weıl der Staat diıe Eın-
ziehung dieser Beıträge übernommen hat Eınem solchen Denken lıegt 1i1Ne theolo-

26 Der Bericht dieser Omm1sst1on 1STt erschienen Synode. Amtliche Mıtteilungen der Gemenjnsamen
5Synode der Bıstümer ı der Bundesrepublik Deutschland, Heft 1/1973; darın 'eıl D) Die Fınanzıerung
der kırchlichen Aufgaben, 59

7 Eınzelheiten bei Hanns Engelhardt, Dıiıe Kirchensteuer der Bundesrepublik Deutschland (Bad
Homburg, Berlin, München 14 19 A()

So Hans Barıon SC1NHECIN Beıtrag Dıie religionsrechtliche Problematik der katholischen Kirchen-
Steuer, Die öftentliche Verwaltung 1968 537 Barıon hält Gegensatz ZU) Bundesverfassungs-
gyericht die Austritts-Alternative VOT diıe sıch zahlungsunwillige Kirchensteuerpflichtige gestellt sehen,

des damit verbundenen angeblichen Gewissenszwangs tür verfassungswidrig Zur Begründung
sce1iner These mobilisiert Barıon das mittelalterliche Schreckgespenst des „Brachium saeculare (a

535)
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xisch nıcht rechtfertigende Dämonisıerung des heutigen Staates und seiner Insti-
tutionen zugrunde.

Kirchensteueralternativen

Es überrascht nıcht, da{fß gelegentlich Vorschläge gemacht werden, die den Zweck
verfolgen, Alternativen dem bestehenden Kirchensteuersystem entwickeln. In
diesem Sınn hat der Münsteraner Kanonist Horst Herrmann 1n seinem Beıitrag „  1r-
chensteuer als Mandat. Eıne Anfrage Staat und Kirche“ 1 Forum dıeser elt-
schrif} den Vorschlag unterbreitet, das gegenwärtig 1Ur den Kirchen über ıhre Mıt-
glieder gewährte Besteuerungsrecht beseitigen und durch iıne “O  S allen S taadts-

bürgern entrichtende „Mandats-Steuer“, ine Art Religions-, Soz1ial- und Kultur-
SteUer mMi1ıt Wahl-Pflicht-Charakter a Dem einzelnen Steuerpflichtigen
oll dabei dıe Möglichkeit offenstehen, selbst darüber bestimmen (daher „Mandat“),
ob seın eld weiterhin einer (seiner”) Kırche oder dem Staat (für bestimmte Zwecke)
oder eiınem Sonderfonds (Entwicklungshilfe oder CCarıtas) zukommen oll Herrmann
verspricht sıch VO  e} diesem Vorschlag 1m Fall seiner Verwirklichung oftenbar ein
höheres Ma{ Freiwilligkeit be1 der Entrichtung der Kirchensteuer. Tatsächlich
würde die Verwirklichung selines Vorschlags aber noch stärkeren Zwängen führen.
Denn die Möglichkeit, durch diıe Erklärung des Kirchenaustritts dıe Kirchensteuer-
pflicht beenden, ware dann nıcht mehr gegeben. Der „Mandats-Steuer“ würde von

denjenigen Staatsbürgern, dıe keiner kirchensteuerberechtigten Kirche angehören, mi1t
echt csehr schnell der Ruch eiıner unentrinnbaren „Ersatz-Kirchensteuer“ angehängt.
Der Vorschlag Herrmanns erweıst sıch VO  e daher als verfassungsrechtlich höchst Pro-
blematisch. Im übrigen erscheint der sachliche Zusammenhang 7zwischen den dreı VOoONn

Herrmann vorgeschlagenen „Wahl-Pflicht-Alternativen“, die Konnezxıtät 7zwischen
den dreı Möglichkeiten, völlig willkürlich. Zahllose Probleme tauchen aut. Soll TE

das Gesetz, auf Grund dessen dıe „Mandats-Steuer“ eingeführt werden soll, eın bun-
deseinheitliches (esetz seıin oder oll die Mandats-Steuer in jedem Bundesland durch
eın eigenes (jeset7z eingeführt werden? Welche Staatsaufgaben sollen dabej gefördert
werden? Wer bestimmt über die Mittel, die für den „Sonderfonds“ MAURE Verfügung
gestellt werden? 1le dıese Fragen bedürften eingehender rechtlicher Regelung. Schlie{ß-
lıch würde die Realisierung dieses Vorschlags die AÄnderung des Grundgesetzes erfor-
dern. In Anbetracht der zahlreichen sachlichen Probleme, die dieser Vorschlag auf-
wirft und angesichts der delikaten Materıe, die hier ZUr Diskussion stünde, mu{fß 65

als ausgeschlossen angesehen werden, da{ß datür ine Mehrheit VO  - 7wel Dritteln
der Mitglieder des Deutschen Bundestags und des Bundesrats gefunden werden könnte.
Schliefßlich muüßten auch dıe Kirchensteuergesetze der sämtlichen Bundesländer un

Vgl diese Zschr. 189 (1972) 585—60
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verschiedene Konkordate und Kiırchenverträge geäindert werden. Es scheint eshalb,
dafß der VOo  ; Herrmann unterbreitete Vorschlag der Ablösung der Kiırchensteuer und
ihrer Ersetzung durch 1ne Mandats-Steuer, ganz abgesehen davon, dafß durch die
Verwirklichung dieses Projekts weder der Kirche noch dem Staat genutzt sein dürfte,
keine Aussicht auf Verwirklichung hat.

Im Gegensatz der VO  w} Herrmann vorgeschlagenen „Mandats-Steuer“ respektiert
das bestehende Kirchensteuersystem die Religionsfreiheit des Staatsbürgers dadurch
in vollem Umfang, daß diesem VO  e} Staats SCn die Möglichkeit eröftnet ISt, durch
Erklärung des Kirchenaustritts se1ine Kirchensteuerpflicht beenden. In einer bedeut-

Entscheidung VO DA 2r7Z 1971 hat das Bundesverfassungsgericht testgestellt,
daß dıe Anknüpfung der Kirchensteuerpflicht ınnerkırchliche Regelungen, die die
Kirchenmitgliedschaft VO  ; Taute und Wohnsitz abhängig machen, nıcht die
Glaubens- un Gewissensfreiheit verstößt, sofern der Kırchenangehörige jederzeit dıe
Möglichkeit hat, seine Miıtgliedschaft durch Kırchenaustritt beenden dl

Der Kirchenaustritt 1St nıcht aut den staatliıchen Bereich und dıe bürgerlichen Rechts-
wırkungen beschränkt, sondern zeıtigt auch innerkirchliche Wirkungen. Wıe die
Deutsche Bischofskonferenz 1n der „Erklärung Fragen des kirchlichen Fınanz-
wesens“ VO Januar 1970 testgestellt hat, bedeutet der Kirchenaustritt au wel-
chen Gründen auch ımmer vollzogen 1st auch i1ne schwere Verfehlung gegenüber
der kıirchlichen Gemeinschaft. Eın Katholik kann daher sakramentalen Leben
erst wıieder teilnehmen, WEn er bereit 1St, seine Austrittserklärung rückgängig
machen und seinen Pflichten auch in bezug auf die Kirchensteuer wıeder nachzu-
kommen 31.

Der geistliche Auftrag der Kirche

Mıt aller wünschenswerten Deutlichkeit hat das Zweite Vatikanische Konzil in der
Pastoralkonstitution „Die Kiırche 1in der Welt VO  e} heute“ die Tatsache herausgestellt,
da{fß die Kirche heinen spezifisch politischen Auftrag besitzt und siıch die iıhr „eigene“
Sendung nıcht auf den polıtischen, wirtschaftlichen oder soz1alen Bereich erstreckt
(Pastoralkonstitution, Kap 42) Die Kirche 1St keine „Institution permanenter Gesell-
schaftskritik und Gesellschaftsveränderung“ 1im Sınn einer modischen „politischen
Theologie“, wiıewohl S1e durchaus für sıch das echt iın Anspruch nımmt, nıcht NUur
hre Soz1iallehre kundzumachen, sondern auch politische Angelegenheiten einer sittli-
chen Beurteilung unterziehen, allerdings LLULr dann, „ WECNN die Grundrechte der
Person oder das el der Seelen verlangen“ (Pastoralkonstitution, Kap 76)

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 30, 415

24 (1970) 10
81 Die „Erklärung Fragen des kırchlichen Finanzwesens“ 1st abgedruckt 1n ! Herder-Korrespondenz,

DE 307



Joseph Listl SJ

Der gyenulne und der Kirche unverwechselbar „eigene“ Auftrag esteht 1n der Ver-
kündıgung des Evangeliums Jesu Christt, der Frohen Botschaft VO  3 der Mensch-
werdung, dem Erlösungstod, der Auferstehung und der Wiederkunft des Herrn Jesus
Christus. Im Dienst dieser Aufgabe stehen nach dem Selbstverständnis der Kırche
alle Institute des Staatskirchenrechts. Von daher erhalten S1Ce EerSst ihre theologische
Legitimatıion. Sıie dürfen auch 1UTL soOweılt 1n Anspruch e  IIN werden, als dadurch
die Lauterkeit des Zeugni1sses der Kirche nıcht 1n rage yestellt wırd (Pastoralkonsti-
tuti1on, Kap 76) In der Gegenwart liegen dıe Probleme des Staatskirchenrechts 1n
der Bundesrepublik Deutschland offensichtlich nıcht 1n erstier Linıie 1mM Bereich des
staatlichen Partners, der die Fundamente der rechtlichen Zuordnung VO  - Staat und
Kiırche nicht 1n rage stellt. Sıe liegen vielmehr ın der Sphäre der Kirche, darın nam-  _-
lich, WwI1e SC 1n der heutigen eıit einer deutlich fortgeschrittenen Säkularisierung und
Aufklärung und Zersetzung der moralischen Grundwerte der Gesellschaft ıhren Ayuf-
LYAR ın zeiıtangemessener Weıse erfällt. Be1 der Wahrnehmung ihres Ofrtentlichkeits-
auftrags wurde VO  - der Kirche immer auch Mut ZUuUr Unpopularıität verlangt. Dieser
Mut scheint gerade 1n der Gegenwart gefordert, 1n der das Lebensrecht des ungebo-

Menschen weitgehend neglert wiıird und das Bewußtsein, dafß die Ehe ıne auf
Lebenszeit angelegte und auch dieser Rücksicht VOIN Staat schützende Insti-
tut1on 1St, ÜAhnlich w1ıe 1n der eIit der „Aufklärung“ VOr 7zweihundert Jahren, stark
1mM Schwinden begriffen 1st. Die Kırche, der 1n besonderem Maß die Verantwortung
für den Schutz der Grundwerte der menschlichen Person übertragen 1St, wırd erfinde-
risch leiben mussen 1n der Wahl der Mittel, ‚welche dem Evangelium und dem (je-
meinwohl Je nach eit und Umständen entsprechen“ 3

3 Vgl azu das Arbeitspapier „Aufgaben der Kırche 1n Staat nd Gesellschaft“ der Sachkommıis-
S10N der (GGemeimsamen Synode der Bıstümer 1n der Bundesrepublik Deutschland el E, Bemerkungen

den Konzilsaussagen ber Kirche nd Staat (s. Anm. 26) 64
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